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 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §68 Abs1;

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §79 Abs1;

Rechtssatz

§ 79 GewO 1994 enthält die gesetzliche Ermächtigung der Behörde für den Fall, dass das Verfahren zur Genehmigung

einer Betriebsanlage abgeschlossen ist, mit den in diesem Verfahren vorgeschriebenen Au:agen aber nicht das

Auslangen gefunden werden kann, um die im § 74 GewO 1994 umschriebenen Interessen hinreichend zu schützen,

ungeachtet der Rechtskraft des Genehmigungsbescheides andere oder zusätzliche Au:agen vorzuschreiben, wobei es

nicht darauf ankommt, worauf es zurückzuführen ist, dass nach der Genehmigung der Betriebsanlage die in Rede

stehenden Interessen nicht hinreichend geschützt sind, welche Umstände also eine Situation eintreten ließen, die die

Vorschreibung anderer oder zusätzlicher Au:agen nach Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung im Sinne dieser

Gesetzesstelle erforderlich machen. Insbesondere ist nicht Voraussetzung der Vorschreibung neuer oder anderer

Au:agen nach § 79 GewO 1994, dass eine Änderung in dem dem Genehmigungsbescheid zu Grunde gelegenen

Sachverhalt eingetreten ist.

Schlagworte

Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde
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